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FAKTEN
Ersterscheinung  
2011 

Erscheinungsweise  
4 x jährlich 

Leserreichweite 
> 7.000 in ganz Deutschland allein über  
Direktzustellung. Darüber hinaus wird das 
Magazin von den Beratern aktiv an die  
Kunden bzw. Mandanten und Heilberufler 
weiter distribuiert. 

Magazinformat  
DIN A4 

Leserschaft  
Heilberufeberater und Entscheider aus  
der Gesundheitsbranche 

Inhalte
Relevante Wissensthemen rund um  
die Gesundheitsbranche

Das MedMaxx-Magazin bietet aktuelle Infor-
mationen und relevante Wissensthemen für 
Heilberufler und deren Berater. Ziel ist es, die 
Akteure und Berater im Gesundheitswesen  
fundiert und dennoch kurzweilig über für sie re-
levante Themengebiete zu informieren.

Wir erreichen damit die Entscheider aus dem  
Gesundheitswesen, Meinungsmacher und Mul-
tiplikatoren. Eine anspruchsvolle Zielgruppe, die 
sich durch überdurchschnittliche Wirtschaftsleis-
tung und Kaufkraft auszeichnet.
 
 
 

Prof. Dr. Wolfgang Merk

Es beinhaltet Premium-Content rund um aktu-
elle Themen aus verschiedenen Bereichen der 
Gesundheitsbranche unter Berücksichtigung der 
Informationsbedürfnisse der Branche. 

Im Vordergrund der journalistischen Inhalte des 
Magazins steht der hohe Nutzwert. Interessant 
aufbereitete aktuelle Themen und Hintergrundin-
formationen aus der Medizin- und Gesundheits-
branche, Analysen, Rechtliches, Fakten und Por-
traits machen es zu einem hoch informativen 
Gesamtpaket für unsere Leser.

DAS MAGAZIN



Sonstige 4%

Ärzte, Zahnärzte 
und Klinikleiter 
15% 

Finanz- und Wirtschafts-
berater 9%

Steuerberater, Wirtschafts-
prüfer und Rechtsanwälte 
34% 

Finanzdienstleister 
38%

+  Ärzte 
+  Zahnärzte
+  Klinikleiter
+  Finanzberater 
+  Wirtschaftsberater 
+  Finanzdienstleister
+  Steuerberater 
+  Wirtschaftsprüfer
+  Rechtsanwälte 
 
Darüber hinaus wird das MedMaxx-Magazin erfahrungs-

gemäß gerne von Heilberufeberatern an ihren Mandanten- 

und Kundenstamm weitergeleitet.

Interessen 

+  Urlaub und Reisen  
+  Auto
+  Sport
+  Geld & Kapitalanlagen 
+  Medizintechnik

Typologien 

+  Beruflich erfolgreich 
+  Luxusorientiert
+  Qualitätsorientiert
+  Kaufbereit 
 

Unser Magazin wird von Heilberufeberatern und 
Entscheidern aus der Gesundheitsbranche gelesen. 

Unsere Zielgruppe verdient überdurchnittlich gut und hat ein 
Nettohaushaltseinkommen von über € 5.000.

ZIELGRUPPEN PROFIL



REICHWEITE  
> 7.000 Leser

THEMEN

ONLINE-ABONNENTEN 
ca. 3.895 St.

DOWNLOADS 
ca. 3.188 St.

POLITIK

RECHT & 
STEUERN

PRAXIS

FINANZ- 
WESEN

DIALOG

MARKTPLATZ

Das MedMaxx-Magazin erreicht über die 7.000 Direktadressaten einen 
weitläufigen Leserstamm, dadurch dass das Magazin von den Beratern 
aktiv weitergereicht wird!

Das MedMaxx-Magazin greift stets aktuelle Themen aus der Gesund-
heitsbranche auf, die die Heilberufeberater bewegen und in ihren Bera-
tungsalltag einbringen können.
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Health Care NumbersHEALTH CARE  NUMBERSDaten und Fakten 

Laut Statistischem Bundesamt schätzen 

rund 75 % der Erwachsenen in Deutsch-

land ihren Gesundheitszustand als gut 

oder sehr gut ein.

75%

Stunden

16%
13%

15
Jahre

10.000
Testpersonen

Durchschnittlich bis zu 10.000 
Testpersonen und 15 Jahre 
benötigt die Entstehung eines 
neuen Arzneimittels. 

Die Arztkontakte bei Männern 
belaufen sich durchschnittlich 
auf rund 8 Besuche im Jahr. 
Das sind rund 3 Kontakte  
weniger als beim weiblichen 
Geschlecht. Im Alter zwi-
schen 30 und 39 Jahren sinkt 
diese Zahl bei den Männern 
sogar auf 4 Kontakte jährlich.

Die häufigste Todesursache in 
Deutschland bleibt weiterhin die 
koronare Herzkrankheit. Obwohl 
sich die Überlebenschancen ver-
bessert haben, sterben rund 16 % 
der Männer und 13 % der Frauen in 
Deutschland daran.

Die durchschnittliche Wochenar-
beitszeit betrug 2014 in Deutsch-
land 38,1 Stunden bei einer Voll-
zeitbeschäftigung, in Teilzeit 15,9 
Stunden.

8
Arztkontakte

30%
Über 30% aller Krebstodesfälle 
könnten durch einen gesunden  
Lebensstil vermieden werden.
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Health Care Numbers

81 Mio Einwohner

28 Mio Social Media Accounts71,7 Mio Internetnutzer Die gesetzliche Krankenversiche-
rung trägt 90 % der durch das 
Krankenhausstrukturgesetz an-
fallenden Mehrausgaben.

Statistiken zum deutschen E-Commerce-Markt 2015 zeigen, dass bun-

desweit im Schnitt 1.211 € pro Person pro Jahr online ausgegeben 

werden. Dabei bestellen die deutschen Online-Shopper am meisten 

Bekleidung, Unterhaltungselektronik und Bücher über das Internet. 

Unter den aktivsten im Online-Markt ist die Altersgruppe der 30- bis 

39-Jährigen.

Der Umsatz im deutschen 
Online-Handel betrug 2015 
41,7 Mrd. €. 2014 lag der 
Umsatz bei 37,1 Mrd. €.

Laut Gesundheitsbericht 2015 der WHO 

sind rund 59 % der Europäer übergewichtig. 

2014 lag der Gesamtumsatz an Medizin-

robotern bei rund 1,3 Mrd. $. Insgesamt 

wurden 1.224 Medizinroboter, bspw. für 

Operationen oder Therapien, verkauft. 

Bis 2025 müssen etwa 20.000 Hausärzte aufgrund des 

Eintritts in den Ruhestand ersetzt werden. 

Hausärzte

2015

2025

30%

90%

1.211€
1,3 

41,7

59%

2015 waren unter den rund 81 Mio. Ein-

wohnern Deutschlands 71,7 Mio. aktive 

Internetnutzer. Insgesamt konnten 2015 

28 Mio. aktive Social-Media-Accounts 

registriert werden.

Kleidung, Sportartikel
Computer und Zubehör

Elektroartikel

Bücher

Mrd. €

pro Jahr

Mrd. €

insgesamt ca. 50.000

20.000

Ich freue mich auf jede neue Ausgabe des MedMaxx- 
Magazins, weil es für mich entscheidend ist, in der 
Heilberufewelt gut informiert zu sein. Mit MedMaxx 
erhalte ich regelmäßig einen schnellen und unter-
haltsamen Überblick über die aktuellen Trends und 
Entwicklungen in der Gesundheitsbranche! 

Ellen Nusser, Leiterin Deutsche Ärzte Finanz, 
Niederlassungsberatung/Bankprodukte

Beispiele letzter Ausgaben

EXPERTEN- 

DIALOG

Ass. ju
r. D

aniela Groove, Rechtsanwältin
 und jahrelange 

Mitarbeiterin des Sachverständigeninstitu
ts Prof. D

r. M
erk 

zeigt hier gemeinsam mit D
r. S

abine Stetter und Dr. R
alf 

Heimann von Stetter Rechtsanwälte in München, w
orauf 

es in der Praxis ankommt. 

Dr. S
abine Stetter, R

echtsanwältin

Dr. R
alf H

eimann, Rechtsanwalt

Daniela Groove, Rechtsanwältin
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Antikorru
ptionsgesetz

Bereits jetzt 
sorgt das bevorstehende 

Antiko
rruptionsgesetz fü

r große  

Verunsicherung unter den Akteuren  

im Gesundheitswesen.
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Antikorru
ptionsgesetz

MedMaxx: Konnten die bisherigen berufs-, 

sozial- und strafrechtlichen Regelungen keinen 

ausreichenden Schutz v
or einem Korruptions-

risiko im
 Gesundheitswesen gewährleisten? 

Fr. G
roove: Korruptes Verhalten wird schon heute 

durch das Berufsrecht und durch das Sozialrecht 

sanktioniert. E
in Arzt verstößt z.

 B. gegen seine 

berufsrechtlic
hen Pflic

hten, wenn er für eine  

Zuweisung von Patienten oder Untersuchungsma-

terial oder fü
r die Verordnung oder den Bezug von 

Arznei- o
der H

ilfsmitte
ln oder M

edizin
produkten 

ein Entgelt o
der andere Vorteile sich versprechen 

oder gewähren lässt oder selbst verspricht oder 

gewährt (v
gl. § 31 Musterberufsordnung Ärzte).

 
Vergleichbare Regelungen finden sich z. B

. in
 der 

Musterberufsordnung für Zahnärzte, § 2 Abs. 7 

und 8 bzw. in §§ 10, 11 Apothekengesetz. M
it E

in-

führung des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes 

wurde das berufsrechtliche Verbot d
er Zuwei-

sung gegen Entgelt a
uch in die Vorschrifte

n des  

Sozialgesetzbuches aufgenommen, so dass es 

nunmehr auch für V
ertra

gs(zahn)ärzte gilt (
vgl.  

§§ 73 Abs. 7, 128 Abs. 2 Satz 3
 SGB V).  

 
Neben einer R

üge, einem Verweis, Verwarnun-

gen oder auch einer G
eldbuße können in schwe-

ren Fällen auch der W
iderruf der Approbation und 

der vertra
gsärztlichen Zulassung erfolgen. Aller-

dings gelten berufsrechtliche Sanktionen im
mer 

nur fü
r die jeweiligen Berufsträger. S

o können  

z. B
. die Landesärztekammern korruptes Verhalten 

von Vertre
tern von Pharmafirmen nicht verfolgen, 

die Ärzten für die Verschreibung von bestim
mten 

Medikamenten einen Vorteil bieten. Die Vorschrif-

ten des Sozialgesetzbuches sind ihrerseits nur im
 

Bereich der g
esetzlichen Krankenversicherung  

anwendbar. W
eiterhin mangelt e

s im
 Berufs- und 

Sozialrecht auch an ausreichenden Ermittlu
ngs- 

und Prüfzuständigkeiten. 

MedMaxx: W
ird das Antikorruptionsgesetz 

kommen?

Stette
r Rechtsanwälte: Über Jahre wurde disku-

tiert, o
b die Tatbestände der Bestechlichkeit u

nd 

Bestechung im
 Gesundheitswesen in das Straf-

gesetzbuch aufgenommen werden sollten. Diese 

Debatte scheint beendet zu
 sein. 

Aktuell lie
gt dem Bundestag ein entsprechender 

Entwurf d
er B

undesregierung zu
r A

bstim
mung 

vor. D
ieser Entwurf p

assierte am 25. September 

2015 den Bundesrat, d
er nur vergleichsweise we-

nige Anmerkungen hatte – vgl. B
R Drucksache 

360/15 (Beschluss). 

Mit dem Inkrafttre
ten des Antikorruptionsgesetzes 

im Gesundheitswesen ist daher sehr w
ahrschein-

lich noch im
 ersten Halbjahr 2016 zu rechnen.

Wenn eine Hand die andere 

wäscht, is
t das noch lange 

kein sicheres Zeichen für  

saubere Verhältnisse.

16

Recht & Steuern

Neues vom Bundesverfassungsgericht 

Kooperationen zwischen Ärzten und Anwälten 

künftig zulässig!

BVerfG, Az.: 1 BvL 6/13

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, 

dass Kooperationen zwischen Anwälten und an-

deren Freiberuflern wie Ärzten oder Apothekern 

bspw. in Form von Gesellschaften künftig zuläs-

sig sind. Demnach erachtet das Gericht den mit 

dem Sozietätsverbot aus § 59a Abs. 1 Satz 1 Bun-

desrechtsanwaltsordnung (BRAO) verbundenen 

Eingriff in
 die Berufsfreiheit als verfassungswidrig.

Im verhandelten Fall gründeten ein Rechtsanwalt, 

eine Ärztin und eine Apothekerin entgegen dem 

in der BRAO verankerten Kooperationsverbot zwi-

schen Anwälten und Heilberuflern eine Gesell-

schaft. Tätigkeitsumfang sollten Gutachten und 

Beratungen im rechtlichen Bereich sein, nicht je-

doch medizinische Behandlungen. 

Daraufhin lehnten sowohl das Amtsgericht Würz-

burg als auch das Oberlandesgericht Bamberg die 

Eintragung in das Partnerschaftsregister mit Ver-

weis auf die BRAO ab. Der Bundesgerichtshof 

hatte jedoch verfassungsrechtliche Bedenken und 

verwies daher auf das Bundesverfassungsgericht 

(BVerfG). 

BVerfG-Entscheid

Das BVerfG entschied zugunsten der Gesell-

schafter. Demnach sei die Regelung der BRAO 

nicht mit dem Grundrecht der Berufsfreiheit 

vereinbar und somit nicht verfassungsgemäß. 

Auch sei im Rahmen der geplanten Koopera-

tion kein Verstoß gegen die Verschwiegenheits-

pflicht zu erwarten, begründete das BVerfG 

seine Entscheidung weiter, da Apo theker und 

Ärzte ebenso wie Rechtsanwälte zur berufli-

chen Verschwiegenheit verpflichtet sind.

Eine dem Urteil folgende Änderung der BRAO 

ist zu erwarten.

RECHT & STEUERN
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Recht & Steuern

Vertragsarztrecht

Wirtschaftlichkeit und Bedarf keine Kriterien 

für die Gründung einer Zweigpraxis

BSG, Az.: B 6 KA 37/14 R

Wie das Bundessozialgericht (BSG) entschie-

den hat, stellen Aspekte der Bedarfsplanung und  

Wirtschaftlichkeit keine Kriterien für die Eröffnung 

einer Zweigpraxis dar.

Ein Facharzt für Nuklearmedizin hatte geklagt, 

weil ihm die Zulassung seiner Zweigpraxis auf-

grund einer zu geringen Einwohnerzahl nicht  

erteilt worden war. Das Landessozialgericht (LSG) 

Rheinland-Pfalz teilte die Meinung des Zulas-

sungsgremiums und wies die Klage des Arztes 

ab. Der Arzt ging daraufhin in Revision. 

BSG-Entscheid 

Das BSG widersprach der Ansicht des LSG.

Die im konkreten Fall zu berücksichtigende 

Einwohnerzahl von 7.130 und die Angebotsver-

besserung im direkten örtlichen Umfeld der ge-

planten Zweigpraxis reichen laut BSG für die 

Eröffnung einer Zweigpraxis aus. 

Ob es generell eine Untergrenze für profitie-

rende Patienten gibt und wenn ja, ob dann die 

Einwohnerzahl eines Ortes ausschlaggebend 

für eine Zweigpraxis ist, gab das BSG in sei-

nem Urteil jedoch nicht bekannt.

Vertragsärztliche Zulassung endet nicht auto-

matisch mit ungenehmigter Sitzverlegung

LSG Hamburg, Az.: L 5 KA 20/13

Obwohl die Verlegung eines Arztsitzes der  

Genehmigung des Zulassungsausschusses (ZA) 

bedarf, hat die ungenehmigte Sitzverlegung kei-

nen Einfluss auf die vertragsärztliche Zulassung. 

Dies entschied nun das Landessozialgericht (LSG) 

Hamburg.

Eine Allgemeinmedizinerin mit Zulassung zur  

vertragsärztlichen Versorgung hatte ihren Praxis-

sitz ohne vorherige Genehmigung innerhalb des 

Planungsbereichs verlegt. Daraufhin beantragte 

die Kassenärztliche Vereinigung (KV) beim ZA die 

Feststellung der Beendigung der ärztlichen Tätig-

keit, da diese an den Vertragsarztsitz gebunden sei 

und dort nicht mehr ausgeübt würde. Die Ärztin 

klagte gegen die Entscheidung der KV. 

LSG-Entscheid 

Das LSG teilte die Auffassung der KV nicht. 

Demnach beziehe sich die Genehmigungspflicht 

der Sitzverlegung auf den Planungsbereich, 

nicht jedoch auf die konkrete Praxisanschrift. 

Erfolgt die Praxissitzverlegung jedoch ohne 

Genehmigung, drohen Disziplinarmaßnahmen 

sowie Honorarregresse. Weiterhin ist eine ver-

tragsärztliche Tätigkeit unzulässig, auch wenn 

die Zulassung selbst nicht gesetzlich endet. 

Das LSG entzog der Klägerin aufgrund man-

gelnder Eignung und diverser strafrechtlicher 

Vorkommnisse in diesem Fall nichtsdestotrotz 

die Zulassung. 

Ausbildung/Werdegang

Studium der Betriebswirtschaftslehre und Publi-

zistik an der Freien Universität Berlin, der Handels-

hochschule Leipzig (HHL) sowie in Madrid und  

Buenos Aires

Promotion an der RWTH Aachen an der Fakul-

tät für Wirtschaftswissenschaften im Bereich 

Organisationspsychologie

Unternehmensberater bei der Boston Consul-

ting Group (BCG)

Freier Berater für Internet-Start-Ups und Inku-

batoren in Berlin

Leiter der Unternehmensentwicklung bei der 

Tomorrow Focus AG

 
Aktuelle Tätigkeit 

Geschäftsführer (CEO) bei der jameda GmbH 

in München

Beschreiben Sie in Stichworten, was Ihr Un-

ternehmen macht

jameda ist ein umfassendes Online-Verzeich-

nis aller in Deutschland tätigen Ärzte und 

Heilberufler.

Patienten auf der Suche nach dem passen-

den Arzt finden auf jameda umfangreiche von 

Ärzten bereitgestellte Informationen, knapp 

1,5  Mio. Meinungen anderer Patienten zu  

nahezu allen Ärzten in Deutschland sowie zahl-

reiche Filtermöglichkeiten.

Über die Online-Terminbuchung können Patien-

ten Termine direkt online buchen – 24 Stunden 

am Tag, 7 Tage die Woche.

Im jameda Expertenratgeber informieren aus-

gewiesene Experten in den verschiedensten 

Spezialgebieten rund ums Thema Gesundheit.

Kurz: Wir bringen Patienten zum individuell pas-

senden Arzt und Ärzten passende Patienten.

HEALTH CARE  

MANAGER
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Health Care Manager

Geschäftsführer der jameda GmbH – Dr. Florian Weiß

Wie lautet Ihre Management-Maxime?

Management bedeutet für mich vor allem das 

Schaffen eines Umfelds, das Menschen motiviert 

und in die Lage versetzt, mit Leidenschaft an The-

men zu arbeiten, die sie und das Unternehmen 

gleichermaßen voranbringen. Henry Mintzberg 

hat das einmal so formuliert: 

Leadership is not about making clever 

decisions and doing bigger deals […].  

It is about energizing other people to 

make good decisions and do better 

things. In other words, it is about helping 

release a positive energy that exists natu-

rally within people.

 

Hobbys

Ich liebe Musik, Literatur und Sport, letzteres 

auch aktiv. Als gebürtiger Bremer in München be-

geistern mich neben dem Meer auch die Berge,  

sowohl im Sommer beim Wandern als auch im 

Winter beim Skifahren.

Wie halten Sie sich gesund?

Ich versuche in meine Ernährung immer mal wie-

der etwas Obst und Gemüse einzustreuen. Au-

ßerdem treibe ich sehr gerne Sport und fahre mit 

dem Rad zur Arbeit. Morgens und abends spiele 

ich zudem mit meinem 1-jährigen Sohn krabbelnd 

Fangen unterm Esstisch, was recht schweißtrei-

bend sein kann.
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Health Care Manager

jameda GmbH

St. Cajetan-Straße 41

81669 München

Tel.: 089 – 2000 185 60

presse@jameda.de

www.jameda.de 

Lieblingsliteratur

Ich bin ein großer Fan von Philip Roth, der in seinen 

Romanen sehr präzise die menschliche Seele und 

Psyche ergründet und damit auch das mensch-

liche Miteinander im Kleinen wie im Großen be-

leuchtet. Weniger tiefgründig aber auch sehr un-

terhaltsam gestaltet sich die Lektüre des »kicker« 

zweimal die Woche.

Lieblingsmusik

Ich höre sehr gerne ruhigere Musik, die gemeinhin 

als »Singer-Songwriter«-Musik tituliert wird. Darü-

ber hinaus begeistert mich Soul aus den 60er- und 

70er-Jahren.

Glück ist für mich …

… vor allem in einer möglichst großen Deckungs-

gleichheit von »Innen- und Außenwelt«, also dem 

glücklichen Umstand, im Alltag das machen zu 

dürfen, was einen auch als Menschen bewegt 

und ausmacht. Wenn dazu noch das »Leben im 

Moment« gelingt, ist das Glück schon recht nah.
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